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ten wolfarth vnd nothdurfft halber erſprießlich zuegebrau⸗

chen : So iſt vnßer Will ondt meinung , daß hiebey dieſe

nachſtehende Articul vndt Leges in fleißiger obacht ge⸗

halten werden ;

Articul vnnd Leges welche Wir ermelten

Vnſern beneficiariis gnaͤdig praeſcribiren

laſſen .

„ Erſtlich ſolle ein Jeder , ſo in die Zahl dieſer be⸗

neficiarien cooptirt vndt wirdt , der Rei⸗

nen Evangeliſchen Augſpurgiſchen Confeſſion , wie dieſelbe

in formula Concordiæ begriffen , von Herzen zuegethan

ſeyn , 3 durch Gottes gnade , biß an ſein Endt

beſtaͤndig verharren , da aber einer oder der ander wenig

oder viel darvon weichen wuͤrde , dießes beneficii alſo⸗

balden vndt ipſo facto ohnfaͤhig ſein .

„Fuͤrs Ander , Sollen Sie ſich aller Gottesforcht , mit

embſiger Beſuechung der Predigten ondt Heyl . Sacra⸗

menten befleißigen , vndt alſo andern Ihren condicipulis

vndt maͤnniglichen mit gueten EKempel vorgehen .

„ Zum dritten , Sollen Sie Vuß vndt Vnßern Zu⸗

gewandten getrew vndt
hold , gehorſamb vnd gewaͤrtig

fein , auch da Sie mittler weil qualißcirt werden , ſich

ohne Vußern gnaͤdigen Conſens vndt Bewilligung in

anderer Herren dienſt nicht begeben , ſondern Jedesmahl

alif



auf erfordern in Vnſern dienſten , zu welchen Ste taug⸗

lich erachtet werden , gegen Raichung Zimblicher Beſol⸗

dung einſtellen .

„ Viertens , Solle keiner von den Studlis außſetzen ,
ſondern dieſelben ſleißig oontinuiren vndt forthtreiben ,

Vnderdeßen aber ſich den Legibus Gymnaſli oder andern

Vuſern Schuelordnungen allerding gemeß verhalten ,

ſonderlich aber Ihre vorgeſetzte mit gebuͤhrender Reverenz

reſpectiren .

„ So ſollen auch fuͤrs Fuͤnffte alle vndt Jede benefi⸗

ciarii neben andern Ihren ſtudiis ſich auch in der

Muſica fleißig exerciren , damit Sie auf erfordern bey

Vnußerer Hofkapellen oder auch ſonſten mit fnguriren

aufwarten koͤnnen , es were dann das einen von Natur an

anmuͤethiger vndt zu ſolchem Exercitio , tauglicher Stim⸗

me ermangeln thete .

„ zum Sechsten ſollen die jenige , ſo dießer Zeit bey

den Particular Schuelen in Vnſern Landen ſich aufhal⸗

ten , Wann Sie in Ihren Studiis ſo weith kommen , daß

Sie felbiger Orthen mit frucht ſich aufzuhalten , vndt

etwas mehrers zu proficiren nicht getrauen , wie nicht

weniger auch die , ſo bereits auff andern Academiis

ſich ohnverlaͤngt zue Vnſerm allhieſigen Eymnaſio bege⸗

ben , vndt ohne zuvor erlangten gnaͤdigen Conlens außer⸗

halb nicht Studiren .

Fuͤrs
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„Fuͤrs Siebendt , Wann einer oder der andere in

ſeinen ſtudiis ſo fern progredirt , daß Er mit nutzen

zu 115 hoͤhern facultet wirdt ſchritten konnen , Sollen

Sie alßdann ſolch Ihr Vorhaben vordriſt Vuß oder

Vußern hiezu deputirten Rhaͤten zu entöeckhen , hierun⸗

der Raths zupflegen vndt alſo aygens gefallens ohne er⸗

˖ langten gnaͤdigen Conſens nichtzit vorzunemmen ſchuldig

‚
vndt verbunden ſein .

„ Zum Achten da ſich einer oder der ander gegen

Vuß ohndanckbar , ohngehorſamb erweiſen , oder ſonſten

enormes Exceſſus begehen werden , ſoll den oder die⸗

ſelbe ſich zu Vnſer Straff In Krafft Ihrer Obligation

„ ohnwaigerlich zuſtellen ſchuldi vndt ſolcher erwaͤrtig

ſein , II

„ Wie denn auch zum Neundten die Jenige , ſo Ihre

Studia muthwilliger weiſe deſeriren , negligiren vndt

verlaſſen wuͤrden, wenn ſie ad pinguiorem fortunam 1

kommen , alles vnd Jedes ſo Sie ann dießem beneficio
4

empfangen , zue reſtituiren vndt zu erſtatten ſchuldig ſein

ſollen .
4

„ Vndt werden die Eltern , Vormuͤnder , Pfleger ,
4

oder nechſte Befreundte , daß Sie Ihre Knaben ſolchen

5 legibus undt Articulis gehorſamblich zugeleben vndt nach⸗

zukommen , beſtes ſleißes anweiſen , vndt anhalten . Die

Jungen aber , daß Sie ſolchem allem treulich volge thun

woͤllen



woͤllen , Vuß ſchriftliche Zuſag vndt verſichrung zu lai⸗

ſten ſchuldig ſein .„

„ Volgt die Obligation welche Vnß Jeder Be⸗

melter Vußrer Beneficiarien beneben ſei —

nen Elteen , Vormundern oder nechſten

Befreundten zu erſtatten .

„ Ich N. N bekenne vndt thue kundt Menniglichen

mit dießem Brieff , Nachdeme der Durchleuchtig Hoch⸗

gebohrne Fuͤrſt vndt Herr , Herr Geoͤrg Friderich ,

Marggrave zue Baden vndt Hochberg , Lanodtgrave zue

Saußenberg , Herr zue Roͤtteln vnd Badenweyler , Mein

gnaͤdiger Fuͤrſt vndt Herr , aus angebohrner Fuͤrſtlichen

Milde , Chriſtlichem eyfer zue befuͤrderung der Ehre Got⸗

tes , vndt ſonderbahren graͤdigen affection gegen der Ju⸗

gendt , ſo den Studiis , guter Lehr , vndt freyen Kuͤnſten

anhaͤngig zu ſein begehren , zu auffpflantzung ſowohl Po⸗

litiſcher alß Kirchen vndt Schueldiener In Ihr Fuͤrſtl.

Gn . Fuͤrſtenthumben , Landen vndt Herrſchafften , ein

anſehnliche gewiſſe Summam geldts auf dergleichen Stu⸗

dierende Junge Knaben , Jaͤhrlichen verwenden laſſen ,

vndt vnder andern auch mich uff mein vnderthaͤniges

bittliches anlangen , zu continuirung vndt ſorſpflantzung

meiner Studien , mit einem Jaͤhrlichen Subſidio vndt

Huͤlffgeldt gantz gnaͤdiglich bedacht , derowegen gegen

Hochgedachten Ihre Frſtl . Gn . Ich mit Rhat vndt Con⸗

ſens meiner lieben Elteen , mich auf folgende weiß obli⸗
girt .

ee
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e daß auch hiemit beſten

formb vndt weis In Crafft dieß BBrieffs5 , daß nemblich

Ich den Studiis literarum et artium getreulich vndt

fleißig obliegen , davon biß durch Gottes Gnade Ich da⸗

hin gelangt , daß , wo nit in Kirchen oder Schulen , Je⸗

doch in andern Politiſchen Dienſten Ich nutzlich zuge⸗

brauchen , nit ausſetzen , vndt alsdann mehr Hock135
ten Ihren Frſtl . Gn . ſolche meine Dienſte vor

derthaͤnig olleriren , und ohnederſelben gnaͤdigViß he

vndt gehellen , mich in anderer Herren Dienſte nicht ein⸗

laßen vndt begeben , auch da Ich ſchon in andern dien⸗

eſten were , off gnaͤdiges erfordern Jeder Zeit gehorſamb⸗

n [ [ ldcch einſtellen , vndt Ihren Frſtl . Gn, auch Dero Erben

nvmb gebuͤhrende beſoldung treulich dienen wolle ; Ich

t - aber meinen angefangenen Studliis , wie ſichs g huͤerth
f

1s nicht nachkommen , ſondern mich barinnen fahr aͤßg er⸗

n zeigen , oder ſonſten etwann muethwilliger weiß davon

außſetzen , vnd alſo Ihr Frſtl . Gn . vorhabenden Chriſt⸗

lichen vndt hochruͤmblichen Scopum nicht erreichen , oder

n auch ſonſten ( welches Jedoch billig nit ſein ſolle ) mich ö

l⸗ der gebuͤhr nach nicht verhalten wuͤrde , ſolle auff ſolchen

Fall Ihren Frſtl . Gn . vff derſelben gn . begehren , Ich

8 vnd die meinigen alles vndt Jedes , 1 ich dieſes benefloii

9 wegen eingenommen vndt empfanhen , zu refundiren vndt

dt zuerſtatten oder doch ſonſten Dero gn . arbitrio nach mich

n in Straff einzuſtellen ſchuldig vndt verbunden ſein ; Hier⸗

1— auff ſo gelobe vndt verſpreche Ich bey meinen Treuen an

i⸗ geſchworenen Aydts ſtatt ſolches alles , was dieſem Brieff ,
0

vor⸗



vornemblich aber den Legibus So Ihre Frſtl . Gn . dero

Inſonderheit vorſchreiben laßen , einverleibt ,

ſteth vndt veſt zu halten vndt demſelben getreulich nach⸗

zukommen , vndt dieweil dieſe verſprechung mit gemeldts

meines Vatters ( Vel Pflegers ) Vorwiſſen vndt bewilligung

beſchehen ; So verſprich Ich der Vatter auch hiemit In⸗

ſonderheit fuͤr mich vndt Meine Erben , obberuͤhrten Mei⸗

nen Sohn , als viel mir Immer moͤglich , dahien zuwei⸗

ſen vundt anzuhalten , damit Er ſolchem ſeinem Zuſagen

wie ſich zuthun gebuͤerth , fleißig ſtatt thuen ſolle : Vnndt

des wahrem Vrkundt habe Ich N. der Sohn dieſen Brieff

mit eygenen Handen geſchrieben ; vndt Ich der Vatter

( Vel Pfleger ) ſolchen neben Ihne mit eygenen Handen

vnderſchrieben , vndt mein gewohnlich Pitſchafft hiefuͤr

getruckht , So geben vndt geſchehen den ic . )

beneficiariis

„ Wir

Daß auch uͤber dieſer Fuͤrſtlichen Verordnung , welche

in folgenden Zeiten wiederholt worden iſt , gehalten wor⸗

den ſey , erhellet aus nachſtehendem Straf⸗Reſcript des

M . Friderichs VI . d. d. 15 Jun . 1665 .

„ Unß iſt , waß geſtalten vnſer Stipendiarius Joh .

„ Moͤglin Sontags den 28 . Man juͤngſthin vnſerer Ihme

„ vndt andern Stipendiaten nur 2. Tag zuvor eroͤffneten

„ ernſten Intention vndt reſolution ſchnurſtracks zuwie⸗

„ der , nicht allein von den Precibus veſpertinis , ſon⸗

„ dern denſelben abendt gar aus dem Contubernio zu

„ bleiben , vndt uͤber dieſes alles vff beſchehene zu red⸗

da
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„ Wir wollen auch hiemit Ernſtlich befohlen haben ,

daß Vnßere in Cooptirung ſolcher Vußerer beneficiarien

„ deputirte Politiſche oder geyſtliche Rhaͤt , keinen aus Gunſt ,

oder anderer privat zuneigung annemmen oder befuͤrdern .

9 „ Son⸗

i⸗

⸗
— — —

i⸗ „ ſetzung Euch mit der vnwahrheit zu berichten ſich erkuͤh⸗

n „ net habe , gehorſamſt referirt vndt angebracht worden .

t

ff „ Wann nun Sein Moͤglins verbrechen ſo beſchaf —

* „ fen , daß daßelbe mit ernſt geſtrafft werden ſolle , vndt

n „ muß : Alß wollen vndt befehlen Wir hiemit , ob vn⸗

ir „eſerer publicirten Reſolution vnndt derſelben Inhalt

„ Ihr mit Ernſt halten , die Jenigen , ſo darwider zu

ir „ handeln ſich werden geluͤſten laſſen , fleißig bemoͤrken ,

— „ vnndt Vnuß zu ebenmaͤßig , auch wohl nach Beſindung 4

e
„ deß verbrechens hätttete Beſtraffung nahmhafft machen⸗ 1

3 dieſen Moͤglin aber Seines biß hero genoßenen Beneficii
5

5 „ alſobalden priviren , vnndt dieſe Vnßere Keſolution

„ mit vnſerer Rent - Cammer , damit von derſelben auß —4

„ die Refuſion was Wir vom 23 . Febr . 1660 . an biß 4

„ dato off Ihn haben verwenden laſſen , geſucht , vnndt

iet. „ die Rotturfft deß wegen gehoͤriger koͤnne erlaſſen werden , —4

n „ communiciren ſollet . „
E⸗

l Die Summe betrug 145 fl. 44 kr . an baaren Geld ,

U 6. Malter Roggen 12 . Malter 2. Sr . Dinkel , und 6, Ohm

II . Virtel Wein .



„ Sondern in allweg Ihr ſieißig Vfſehens haben , da⸗

mit allein die Jenigen hierzue bedacht werden , So zwad m

Arm vndt ohnvermoͤglich , Jedoch darneben eines guethen da
vaͤhigen Ingenii , Erbaren ſitten , Leben vndt Wandels , C.

auch der Perſohn halb nicht ohngeſtalt oder mangelhafft , A

ſondern aller Vermuethung nach zu geyſtlichen oder Po⸗ E

litiſchen Dienſten Taugentlich geacht vnndt befunden . „ hi

„ Zu welchem ende Jedesmahls , vndt ſo offt ein Neuer

beneficiant aufzunemmen , deſſelben qualification auch

andere der Sachen beſchaffenheit gedachte Vnßere Rhaͤte ,

neben vndt zuſambt Ihrem vnderthaͤnigen guethachten ;

vnß in ſchrifften mit allen gehoͤrigen Vmbſtaͤnden gehor⸗

ſamblich anfuͤegen ſollen . „

3
„ Vudt behalten Wir Vuß hiemit bevor , Obermelte 4 At

Puncten halber , Je nach geſtalt vndt gelegenheit der Zeit 5

vndt anderer Vmbſtaͤnden , wie es vor rathſamb vndt u

nothwendig angeſehen , Jedes mahls ( doch in allweg der li

eingangs bemelten Haubtſtifftung vnd Fundation ohnab⸗ D6

bruchig , alß zu deren Immer wehrender ſteth⸗ vndt feſt . v

haltung , in allen vnd Jeden derſelben Puncten vndt ri

Articuln , Wir Vußere Erben vndt Nachkommen hiemit 2

in beſter vndt beſlaͤndigſten Formb vndt geſtalt , ein ſol . ſt

hes beſchehen ſoll kan oder mag , hiemit gaͤutzlich ad⸗

ſtringiren vndt verbunden thuen ) weiter Ordinanz vndt tt

erleuterung zu thuen . ) n

Deſſen



„ Deſſen zu wahrem Vrkundt haben Wir dieſe

mit eygenen Handen vnderſchrieben , vndt Vutzer Juſtgel
n daran henckhen laſſen : So geben vndt geſchehen zue

7 Carlsburg den drey vnndt zwantzt igſten Monats Tags

L Aprilis im Jahr , alß mann zahlt nach Chriſti vnßers

05 Einigen Erloͤſers vndt Seeligmachers geburth Sechszehen⸗ 4

hundert vnndt Vierzehen .

6r Georg Friderich ,

ch Marggrav zu Baaden .

e ,

Durch dieſe milde Stiftung des Fuͤrſten, wurden

0 * auſſer den von Marggrav Carl II . und Marggrav Ernſt

it Friderich geordneten Stipendiaten noch vierzig Juͤnglinge
dt unterſtuͤtzt. Es konnte alſo dem Gymnaſio nicht an Zoͤg⸗ 4
ſer lingen und Studenten fehlen , beſonders , weil auſſer

b⸗ denjenigen , welche Fuͤrſtliche Wohlthaten genoßen , auch

ſt⸗ viele von andern Orten , um von den vortreflichen Ein⸗

idt richtungen des Gymnaſii Gebrauch zu machen , nach

nit Daurlach kamen und aus ihren eigenen Mitteln auf demſelben
14

ol⸗ ſtudirten . Es mangelte nicht an gelehrten Maͤnnern , 4
d - welche ſo wohl in den Sprachen , als in den Wiſſenſchaf⸗

idt ten gruͤndlichen Unterricht gaben . Ihre Beſoldungen

waren den damaligen Zeiten angemeſſen . Das Vatter⸗

land konnte alſo den Fruͤchten mit froͤlicher Hofnung

entgegen



entgegen ſeßen , welche ihm dieſer neue Pflanzgarten ver⸗

ſprach . Es ſtund auch das Gymnaſium in ſo groſſem

Ruhm und Flor , daß die nachfolgende Fuͤrſten ſolches

in Ihren Verordnungen mit gnaͤdigſtem Beyfall ſelbſt

zu erkennen gaben . Es wuͤrde ſich auch bald eine weit

groͤſſere Erndte gezeigt haben , wenn nicht nach wenigen

Jahren die Anzeigen eines durch ganz Teutſchland ſich

verbreitenden Kriegsfeuers , Furcht und Schrecken uͤber

die Wohnplaͤtze der Kuͤnſte und Wiſſenſchaften verbreitet

haͤtten .

Zuſtand des Gymnaſti im dreyßigjaͤhrigen
Krieg .

Schon die Kriegszuruͤſtungen des Marggraven Georg
Friderichs , ſonderlich im Jahr 1617 . da er bey der

Muſterung fuͤnfzehen tauſend Soldaten auf den Beinen

hatte , verurſachte den Vorſtehern und Lehrern des Gym⸗

naſti groſſe Furcht und unangenehme Ausſichten . Sie

fanden vor noͤthig, bey Zeiten auf ihre Sicherheit zu

denken ) . Und als der Marggrav im folgenden Jahr

ein ſo enges Buͤndniß mit dem Churfuͤrſten Friderich V.

von der Pfaltz geſchloſſen hatte , daß er ihm ſeinen Bey⸗

ſtand ſelbſt gegen den Kaiſer verſprach : ſo verließen wirk⸗

lich

) In dem Jahr 1621 , werden M. Michael Dornberger und

M. Samuel Gloner , beede Praͤceptores Gymnaſti , als vortref⸗

liche lateiniſche Dichter , geruͤhmt .
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